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pRASIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

rlrr Zeichen/Sclrreiben vom: 

vVien, am 7.9.1989 

Unser Zeichen: 
S-789/Sch 

Durchwahl: 
478 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Farni­
lienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs beehrt sich, dem Präsidium des Nationalrates die 

beiliegenden 25 Abschriften ihrer Stellungnahme zum Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Familienlastenausgleichs­

gesetz 1967 geändert wird, mit der Bitte um Kenntnisnahme 

zu überreichen. 
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PAASIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

M das 
Bundesministeriunl für Umwelt, 
Jugend und Familie 

~1ahlerstraße 6 
1015 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vorn: 
23 0102/3-III/3/89 18.7.1989 

Wien, am 6.9.1989 

Unser Zeichen: 
S-789/Sch 

I'i\BSCHRtF'T 

Durchwahl: 
478 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Fami­
lienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs begrüßt den vorgelegten Gesetzentwurf vollinhaltlich, 

insbesondere die von ihr wiederholt urgierte, im Sinne des 

Arbeitsübereinko~nens zwischen SPÖ und ÖVP vom 16.1.1987 

liegende Staffelung der Familienbeihilfe nach der Zahl der 

in einer Familie zu versorgenden Kinder. Damit wird endlich 

ein wirksamer Schritt zur Bekämpfung der Armut der Familien 

mit mehreren Kin2ern gesetzt, die vom Statistischen Zentral­

amt (Mikrozensus), in vielen Studien der ArmutSforSChung 

und sogar von der OECD festgestellt \mrde. 

Die in den Erläuternden Bemerkungen wiedergegebenen Auszüge 

der Mikrozensusergebnisse (61 % der Arbeiter- und 67 % der 

Beamtenfamilien mit drei Kindern sind von sozialer Not be­

droht) kann dahingehend ergänzt werden, daß ein großer Teil 

der bäuerlichen Fa~ilien, insbesondere der Bergbauern, 

ebenfalls von Armut bedroht oder betroffen ist, da die Bau­

ern zu den Beziehern niedrigster Einkommen in Österreich 

zählen und dazu eine überdurchschnittliche Kinderzahl pro 
Haushalt aufweisen. 
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Angemessen und als gerechtfertigter Ausgleich für bisherige 

Vers~umnisse in b8ZUg auf Familienbeihilfenerh~hungen und 

Staffelung nach der Kinderzahl w~re durchaus eine noch 

st~rkere Beihilfenerh~hung für das zweite und insbesondere 

für das dritte und jedes weitere Kind, sowie des Zuschlags 

zur Familienbeihilfe für erheblich behinderte Kinder. Da 

der vorliegende Novellierungsvorschlag Ende 1990 noch einen 

beachtlichen, in der Folge weiter steigenden Überschuß im 

Familienlastenausgleichsfonds belassen würde, k~nnte das 

neuerlich Begehrlichkeiten nach Abzweigung von Familiengel­

dern für andere Zwecke verst~rken. Die seit Mitte der Sieb­

zigerjahre intensivierte Zangenpolitik zur Aushungerung der 

kinderreichen Familien mittels Beihilfenstruktur und Ein­

kommenbesteuerung hat ja zu einer katastrophal niedrigen 

Geburtenrate geführt, bei deren Weiterverlauf die boden­

st~ndige ~sterreichische Bev~lkerung in einer Generation um 

ein volles Drittel schrumpfen würde. rüt dem v~llig sinn­

widrig verwendeten Spruch "jedes Kind ist uns gleichviel 

wert" wurde in der Vergangenheit die Familienbeihilfe ohne 

Rücksicht auf die Zahl der Kinder in einer Familie, und 

damit auf die Unterhaltslasten, vor 10 Jahren gleichge­

schaltet. Dies und die Abschaffung der Einkommensteuerstaf­

felung je nach Kinderzahl bei gleichen Familieneinkommen 

haben die meisten Familien ab dem dritten Kind in die Armut 

gestürzt. Es ist daher eine Uberlebensfrage für die Öster­

reicher als Volk, daß diese schlechte Bev~lkerungspolitik 

der Vergangenheit rasch wirksam ge~ndert wird. 

Zu einzelnen Bestimmungen des Artikels I wird noch folgendes 

bemerkt: 

Zu Z. 1 (§ 8): 

Die vorgesehene Verbesserung der Familienbeihilfen in Form 

der st~rkeren Erh~hung für zwei bzw. für drei und jedes 

weitere Kind einer Familie wird w~rmstens begrüßt. Angeregt 

wird, die vorhandenen Mittel eher noch stärker zur Bekämp­

fung der Armut der Familien mit mehreren Kindern zu verwen­

den. Im Zusammenhang damit k~nnte auch die Beihilfe für 

erheblich behinderte Kinder st~rker erh~ht werden. 
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Zu Z. 4 (§ 39 c erster Satz): 

Die vorgesehene, allerdings nur teilweise Zur~ckf~hrung der 

aus dem Familienlastenausgleichsfonds zu ersetzenden Sch~­

ler- und Studentenfreifahrten (von 75 % auf 50 % des ge­

wöhnlichen Fahrpreises) vlird sehr begr~ßt. Hingewiesen 

wird allerdings darauf, daß damit die vor wenigen Jahren 

von 15 % auf 75 % des Regeltarifes erhöhte Verg~tung nur zum 

kleineren Teil zur~ckgcnommen wird und die österreichischen 

Bundesbahnen anderen Personenkreisen, z.B. f~r die Arbeiter­

und Angestellten-Monatskarte, wesentlich größere Erm~ßigung­

en gew~hren. 

25 Abschriften dieser Stellungnahme werden "'lUnschgem~ß 

gleichzeitig dem Pr~sidium des Nationalrates zugeleitet. 

Der Pr~sident: Der Generalsekret~r: 
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